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(2) Das Gericht kann für die Verhandlung oder für einen 
Teil der Verhandlung die. Öffentlichkeit ausschließen, wenn 
die öffentliche Verhandlung die Sicherheit des Staates, die 
öffentliche Ordnung oder die Sittlichkeit gefährden würde 
oder wenn es die Notwendigkeit der Geheimhaltung be
stimmter Tatsachen erfordert.

(3) Das Gericht kann die Anwesenheit einzelner Personen 
bei nichtöffentlichen Verhandlungen gestatten.

§ 84
Urteilsverkündung

(1) Urteile sind stets öffentlich zu verkünden.
(2) Durch einen besonderen Beschluß des Gerichts kann 

unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 auch für die 
Verkündung der Urteilsgründe oder eines Teiles davon die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

§85
Verhandlung über die Ausschließung der Öffentlichkeit

(1) Die Verhandlung über die Ausschließung der Öffent 
lichkeit findet in nichtöffentlicher Sitzung statt, wenn ein 
Beteiligter es beantragt oder das Gericht es für angemessen 
hält. Der Beschluß, der die Öffentlichkeit ausschließt, muß 
öffentlich verkündet werden. Bei der Verkündung soll an
gegeben werden, aus welchem Grunde die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen wird.

(2) Ist die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Sicherheit 
des Staates oder im Interesse der Geheimhaltung bestimm
ter Tatsachen ausgeschlossen, so kann das Gericht den an
wesenden Personen die Geheimhaltung aller in der Verhand
lung zur Sprache kommenden Tatsachen und Umstände 
zur Pflicht machen. Der Beschluß ist in das Sitzungsproto
koll aufzunehmen.
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